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RS OGH 1962/2/5 8Ob379/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1962

Norm

ZPO §351

BGB §1221

Rechtssatz

Ein laufender Preis kann nur gebildet werden, wenn die Sache einen Börsen - oder Marktpreis hat. Ob dies der Fall ist

und insbesondere ob bloß Geld - oder Warennotierungen für die Bildung des laufenden Preises von Bedeutung sind,

kann nur mit Zuziehung eines Sachverständigen beurteilt werden.
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